
EUR EUR

1. Umsatzerlöse

    a) aus der Hausbewirtschaftung 491.063,45
    b) aus Betreuungstätigkeit 9.634.460,90 10.125.524,35

2. Sonstige betriebliche Erträge 82.446,52 82.446,52

3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

    a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 626.463,93
    b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 0,00 -626.463,93

4. Personalaufwand

   a)  Löhne und Gehälter 6.928.105,86
   b)  Soziale Abgaben und Aufwendungen für 2.296.721,51 -9.224.827,37
        Altersversorgung und für Unterstützung
       davon für Altersversorgung: EUR 199.990,11

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

    des Anlagevermögens und Sachanlagen 101.274,13 -101.274,13

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 504.875,46 -504.875,46

7. Ordentliches Betriebsergebnis

   (Zwischensumme 1 - 6) -249.470,02

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 76.303,37 -76.303,37

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -325.773,39

11. Sonstige Steuern 631,74 -631,74

12. Jahresfehlbetrag -326.405,13

Gebäudewirtschaft - Fürth

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2005

31.12.2005
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Stellungnahme der Finanzverwaltung zum Jahresabschluss der 
Gebäudewirtschaft Fürth (GWF) zum 31.12.2005 samt Anlagen 
 

 
Gemäß § 9 Abs. 3 der Betriebsführungsrichtlinie für die eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung „Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth“ nimmt 
die Finanzverwaltung Stellung zur wirtschaftlichen Lage der GWF. Dabei wird 
besonders auf den Fortbestand und die Beurteilung der zukünftigen 
Entwicklung des Betriebs eingegangen, wie sie im Jahresabschluss und im 
Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben. Die Stellungnahme wird durch 
die Finanzverwaltung aufgrund der Beurteilung der Lage des Betriebs 
abgegeben, die im Rahmen der Durchsicht des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts gewonnen wurde. 

 
Folgende Aspekte der Lagebeuteilung sind hervorzuheben: 
 
Die Betriebsleitung erläutert zunächst ausführlich die Entstehung der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft 
der Stadt Fürth“ und die wesentlichen rechtlichen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen. 
 
Bei der Erläuterung der kaufmännischen Entwicklung im Jahr 2005 stellt die 
Betriebsleitung heraus, dass die kaufmännische Abwicklung mit zahlreichen 
Problemen verlaufen ist. 
 
Sie erläuterte ferner, dass die Einführung des kaufmännischen 
Rechnungswesens (Doppik) problembehaftet war und die Ursachen hierfür 
nur Schritt für Schritt behoben worden konnten, und somit der 
Jahresabschluss 2005 aufgrund der vielfältigen Problemfelder erst Ende 2013 
vorgelegt werden konnte. 
 
Im Lagebericht auf Seite 2 (im 3. Absatz) findet sich im Kontext der 
Doppikeinführung bei der GWF folgende Aussage: 
„Angesichts der fehlenden kaufmännischen Ressourcen und fehlender 
Projektorganisation wurde das Projekt größtenteils von der Kämmerei in 
Zusammenarbeit mit der Beratungsfirma Itebo gestemmt.“  
 
Den Passus „fehlender Projektorganisation“ muss die Finanzverwaltung 
zurückweisen, da die Projektorganisation (durch die seinerzeitige, damals 
noch in Käm angesiedelte Beteiligungsverwaltung als Projektleitung) sich 
sowohl an den realen Machbarkeiten als auch einer außerordentlich 
ambitionierten Zeitschiene (Projektdauer von nur etwa 7,5 Monaten, die auch 
die parallele, also zeitgleiche Doppikeinführung bei der Stadtentwässerung 
einschloss) auszurichten hatte. Der dezidiert formulierte Projektauftrag von 
11.05.2004 wurde vollumfänglich umgesetzt. Die Doppik in der GWF (und der 
Stadtentwässerung) startete termingerecht zum Jahresbeginn 2005, auch der 
Kassenvollzug gestaltete sich schon in den ersten Buchtungstagen 
reibungsfrei, so dass Ein- und Auszahlungen pünktlich angewiesen werden 
konnten. Das (für die betriebswirtschaftliche Steuerung beider 
Sondervermögen) außerordentlich wichtige DV-gestützte Berichtswesen 
wurde im Laufe des Jahres 2005 entwickelt und umgesetzt. Die 
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Schwierigkeiten im Kontext der extrem verspäteten Erstellung der GWF-
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 sowie – jetzt – der ersten GWF-
Schlussbilanz resultieren nicht aus der seinerzeitigen Projektorganisation. Die 
Projektorganisation hatte sich auf die „Kerninhalte der Einführung des 
betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens“ (Projektauftrag, S. 3) zu 
konzentrieren, nicht hingegen auf spezifisch-individuelle Detailfragen der 
(späteren) Bilanzierung in den beiden Sondervermögen, ebenso wenig auf die 
strategisch-inhaltliche Grundausrichtung die GWF und deren notwendige 
Anpassung durch den StR-Beschluss vom 27.01.2010. 
 
 
Für die wirtschaftliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2005 nennt die 
Betriebsleitung folgende wesentliche Einflussfaktoren: 

 
Die seit 01. Januar  2005 nach handelsrechtlichen Grundsätzen bilanzierende 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung GWF startete mit einem „nicht durch 
Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in Höhe von 501.480,01 Euro in der 
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005. 
Diese Unterdeckung resultiert aus dem Wechsel von der kameralen zur 
doppischen Rechnungslegung und der damit einhergehenden Bilanzierung 
von Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Auf die umfangreiche 
Stellungnahme der Kämmerei zu dieser Thematik sei verwiesen (siehe Anlage 
zum Stadtratsbeschluss, 25.04.2012; Verfügung Kämmerei vom 16.03.2012). 
 
Im Jahr 2005 wurde ein Jahresverlust in Höhe von 326.405,- Euro 
erwirtschaftet. Der Verlust resultiert aus den nicht finanzwirksamen Kosten 
(Abschreibungen und Rückstellungen). 

 
Bei der zukünftigen Entwicklung des Betriebs sind folgende Ausführungen der 
Betriebsleitung hervorzuheben: 

 
Für das Wirtschaftsjahr 2006 schätzt die Betriebsleitung einen Jahresverlust in 
der Größenordnung des Verlusts 2005. 
 
 
Feststellungen und Hinweise zur Rechnungslegung im Wirtschaftsjahr 2005: 
 
Ab 1. Januar 2005 wurde das Rechnungswesen der Gebäudewirtschaft Fürth 
auf die doppelte kommunale Buchführung und damit vom zahlungsorientierten 
auf ein ressourcenorientiertes Haushaltskonzept umgestellt. Kern des 
Ressourcenverbrauchskonzepts ist die Drei-Komponenten-Rechnung mit 
Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. In der Vermögensrechnung wird 
das kommunale Vermögen den kommunalen Schulden gegenübergestellt und 
so der Ressourcenbestand nachgewiesen. Die Veränderung des 
Ressourcenbestandes zeigt den Nettoressourcenverbrauch (Verlust) bzw. das 
Nettoressourcenaufkommen (Überschuss) im Haushaltsjahr. Dies ist durch die 
GWF umgesetzt worden und spiegelt sich in der Eröffnungsbilanz sowie im 
Jahresabschluss 2005 wieder.  
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Fazit: 
Nach dem Ergebnis der Durchsicht und den dabei gewonnen 
Erkenntnissen vermittelt diese Beurteilung durch die Betriebsleitung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage und der 
zukünftigen Entwicklung des Betriebs.  
 

 
 
 
  

Fürth, 17.02.2014 
Rf. II 
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 Beschlussvorlage 

Seite 1 von 3 

StE/018/2013/2 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Stadtrat 26.02.2014 öffentlich - 

Beschluss 
 

 
 

Besucherleitsystem 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

Folgende Referenzvorlage vorhanden:  
StE/018/2013/1 

Anlagen:  
Beschädigte Pylone - Bilder 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der StR nimmt die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis und bewilligt für die Umsetzung durch
Referat VI folgende Mittel: 
 
1. Einmalige Generalüberholung des Besucherleitsystems 11.000,-€ 
2. Regelmäßiger Unterhalt ab 2014 p. a. 6.000,- € 
 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
 
 
 
 
Mit der Unterstützung des Wirtschaftsbeirates und des Wirtschafts- und 
Grundstücksausschusses wurde im Frühjahr 2004 das Besucherleitsystem mit 18 Tafeln -im 
Bereich zwischen Hauptbahnhof und Stadthalle- realisiert (5 große und 13 kleine Pylonen). An 
markanten Plätzen (z.B. Hauptbahnhof, Fürther Freiheit, Rathaus und Stadthalle) sind 
zusätzlich zur Hinweisbeschilderung hinterleuchtete Stadtpläne mit allen Sehenswürdigkeiten, 
öffentlichen Einrichtungen etc. und Kennzeichnung des aktuellen Standortes angebracht.  
Mit dem Informationssystem wurde insbesondere auswärtigen, ortsunkundigen Fußgängern in 
der Innenstadt eine umfangreiche Orientierung zur Verfügung gestellt, um den Besuch von Se-
henswürdigkeiten, öffentlichen Einrichtungen, etc. zu erleichtern. 
Mit dem Aufstellen der Informationstafeln war die Zielsetzung verbunden, das Image der Stadt 
zu optimieren und gleichzeitig eine zusätzliche Förderung des Innenstadteinzelhandels sowie 
der Gastronomie zu bewirken. Die durchwegs positive Resonanz der Besucher wird durch die 
Touristinfo bestätigt. 
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Beschlussvorlage 

 
 
 
 
Die jährlichen Folgekosten für den Erhalt und die Betriebskosten, wie z. B.: 
 
 

 die Abschlagszahlungen für den Stromverbrauch (derzeit p. a. ca. 1000,-€) 
 die Wiederbeschaffung für einen kleinen Pylon nach einem Unfallschaden bei dem der 

Schädiger nicht festzustellen war in Höhe von ca. 2.000,-€ bis ca. 2.500,-€ 
 Sachbeschädigungen wie das Einschlagen einer Makrolonscheibe ca. 600,-€ 
 oder Austausch der Leuchtkörper in Höhe von ca. 500,-€, etc. 

 
 
wurden bisher ohne bezogenen Mittelansatz aus dem Budget des Amtes für Wirtschaft bzw. 
des Amtes für Stadtentwicklung und Projektmanagement beglichen. 
 
Auf Grund der drastischen Haushaltskürzungen in den letzten Jahren können diese Kosten aus 
dem laufenden Verwaltungshaushalt nicht mehr übernommen werden. 
 
Bis zum 31.03.2011 wurde das gesamte Besucherleitsystem im Turnus von 14 Tagen von den 
Zivildienstleistenden des Ordnungsamtes kostenfrei begangen, gepflegt bzw. gereinigt. Diese 
Arbeiten müssten künftig -da nur sehr begrenzt Bundesfreiwilligendienstler bei der Stadt Fürth 
ihren Dienst verrichten- an den Bauhof oder an eine Fremdfirma gegen Rechnung vergeben 
werden. 
 
Nachdem das Besucherleitsystem bereits seit 9 Jahre installiert ist und die einzelnen Pylone 
teilweise sehr unansehnlich, beklebt sowie beschmiert sind, bedarf es unbedingt einer 
Generalüberholung (s. Anlage). 
Diese beinhaltet das Abziehen der Folie, das Reinigen der pulverbeschichteten Grundkörper, 
das neu Aufbringen der digital hinterdruckten Schutzfolie, der komplette Austausch der 
Stadtkarten sowie der Leuchtkörper. 
Der Kostenvoranschlag des Herstellers, der Firma Conzept GmbH, Augenseestr. 19,  
07381 Pößneck, beläuft sich hierzu auf ca.10.500,- € incl. MWSt. Wegen der Gewährleistungs- 
ansprüche soll die Generalüberholung des Besucherleitsystems als Folgeauftrag über den 
Hersteller abgewickelt werden. 
 
Ein großer, beleuchteter Pylon mit Innenstadtkarte befindet sich auf dem Bahnhofsvorplatz. 
Dieser Platz dient seit geraumer Zeit als Wochenmarkt, die Informationstafel ist mittlerweile 
stark beschädigt und wird von den Ständen eingebaut. Dieser Pylon wird vorerst von der 
Generalüberholung ausgenommen und erst nach der Festlegung eines neuen endgültigen 
Standortes für den Wochenmarkt überarbeitet.  

 
 
Bei der Überarbeitung bzw. der Generalsanierung des Besucherleitsystems durch Ref. VI ist zu 
berücksichtigen, dass das Altstadtviertel St. Michael durch eine zu ergänzende Wegführung wie 
z.B. „Gustavstraße“ noch besser an die Innenstadt angebunden wird. Weiter sind die Namens- 
gebungen des Stadtmuseums und des Jüdischen Museums zu aktualisieren – auch das in 
Planung befindliche „Ludwig-Erhard-Haus“ sollte bereits jetzt bei der Überarbeitung berück- 
sichtigt werden. 
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Beschlussvorlage 

Seite 3 von 3 

 
 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein x ja Gesamtkosten 11.000,- €  nein x ja 6.000,- € 

Veranschlagung im Haushalt  

 x nein  ja Hst. neu       Budget-Nr.85000 im x Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag: Kann nicht unterbreitet werden. 

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Stadtentwicklung 
 
 
Fürth, 18.02.2014 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Stadtentwicklung 
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 Verfügung zum Antrag 
 
Antragsteller: 
Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Antragsnummer: 
AG/343/2014 

Antragsdatum: 
11.02.2014 

Gegenstand des Antrags: 
Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
vom 11.02.2014 - Mobilitätstaler - Überprüfung der 
Berechnungsgrundlage 

Bearbeiter: 
Michaela Zöllner 

 
 

I. Der Antrag wird – gemäß Rücksprache mit dem Oberbürgermeister – in der nächsten Sitzung 

des folgenden Gremiums behandelt: Stadtrat 

 

II. BMPA/SD 

 
1. Fax an Antragsteller/in bzw. antragstellende Fraktion 
2. vorab per Fax an Rf. IV und infra  

zur Vorbereitung für die Sitzung 
3. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, BMPA, BMPA/StR, BMPA/SD 
4. den Antrag auf die Tagesordnung setzen 

 
 
 
Fürth, 12.02.2014 
BMPA/SD 
i.A. 
 
 
 
  1095/1096 
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stadtratsfraktion
Mathildenstr. 24, 90762 Fürth

Fraktion DIE GRÜNEN, Mathildenstr. 24, 90762 Fürth

Direktorium
Herrn Oberbürgermeister
Dr. Thomas Jung
-     Rathaus    -

90744 Fürth

Brigitte Dittrich
Tel.: 75 41 74
bruldimo@t-online.de

Waltraud Galaske
Tel.: 76 29 74
galaske@gmx.de

Harald Riedel
Tel.: 78 76 333
harald.riedel@gruene-fuerth.de

Dagmar Orwen
Tel.: 92 380 203
dagmar.orwen@web.de

Büro:
Tel.: 0911-74 52 72
Fax.: 03212-1048615
info@gruene-fuerth.de

11. Februar 2014

Antrag zur Stadtratssitzung am 26. Februar 2014
Mobilitätstaler – Überprüfung der Berechnungsgrundlage

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
zur Stadtratssitzung am 26. Februar 2014 stellen wir folgenden

Antrag:
1. Die Verwaltung überprüft die aktuelle Berechnungsgrundlage des Mobilitätstalers im 
Hinblick auf die zum 1. Januar 2014 erfolgte Fahrpreiserhöhung und die beschlossene 
drastische Fahrpreiserhöhung zum 1. Januar 2015.
2. Die Verwaltung berechnet den zusätzlichen Finanzbedarf für 2014 sowie 2015 und 
erarbeitet  in  Absprache  mit  infra  und  Bürgerstiftung  einen  entsprechenden 
Finanzierungsvorschlag.

Begründung:
Unser  Antrag  zur  Stadtratssitzung  am  29.01.2014  konnte  in  der  infra-
Aufsichtsratssitzung am 06.02.2014 nur in sehr geringem Umfang beantwortet werden, 
mit  Verweis auf  die fehlende Zuständigkeit.  Daher beantragen wir  die Beantwortung 
unserer noch offenen Fragen zur Überprüfung der Berechnungsgrundlage erneut für die  
Stadtratssitzung.
Durch die Fahrpreiserhöhungen zum 1.1.2014 und die bevorstehenden nochmals dras-
tischen  Fahrpreiserhöhungen  zum  1.1.2015  ergibt  sich  eine  zunehmende  Differenz 
zwischen der Berechnungsgrundlage für den Mobilitätstaler, dem Regelsatz und den 
tatsächlichen Fahrpreisen – siehe hierzu auch den Offenen Brief des Sozialforum Fürth 
in der Anlage.
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Mit freundlichen Grüßen

Brigitte Dittrich
(Fraktionssprecherin)

Waltraud Galaske
(Stadträtin)

Harald Riedel
(Stadtrat) 

Dagmar Orwen
(Stadträtin)

146/160



Fürther Sozialforum                                             Fürth, 21.12.13
c/o Eine -Welt- Laden
Königstr. 72
90762 Fürth 
 
Offener Brief zu Mobilitätstaler und Fahrpreiserhöhungen
An den Oberbürgermeister der Stadt Fürth, Dr. Thomas Jung
An die Sozialreferentin der Stadt Fürth, Frau Elisabeth Reichert
An den Geschäftsführer der infra, Dr. Hans Partheimüller
An die Stadtratsfraktionen der Stadt Fürth
An die Redaktion der Fürther Nachrichten
Wenn die Fahrpreise steigen, muss auch der Mobilitätstaler erhöht werden

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 1.  Januar  2014 werden  erneut  die  Fahrpreise  erhöht.  Wir  halten  das  im Hinblick  auf  die 
Klimakatastrophe  für  einen  Schritt  in  die  falsche  Richtung.  Wir  befürchten  aber,  dass  wir  Sie 
wieder  nicht  davon  überzeugen  können,  die  beschlossenen  Fahrpreiserhöhungen  auszusetzen. 
Deshalb möchten  wir Sie auf die Konsequenzen in bezug auf den Mobitaler aufmerksam machen. 
Sie haben sich bei seiner Berechnung auf die billigste Monatskarte für Fürth, im Rahmen eines 
Jahresabos bezogen. Der Preis dafür erhöht sich zum 1. Januar um 1,60 € von 34,60 € auf 36,20 €. 
Ab 1. Januar erhöht sich auch der Regelsatz von 382 € auf 391 €, das entspricht einer Erhöhung um 
2,4%. Für die Berechnung Ihres Mobitaler-Models haben Sie einen Betrag von 22,78 € zugrunde 
gelegt, der dem anspruchsberechtigten Personenkreis für Verkehr zur Verfügung steht. Bei einer 
Erhöhung um 2,4%  bedeutet das eine Erhöhung des von Ihnen angenommenen Betrags um 0,55 € 
auf  23,33  €.  Die  Differenz  zwischen der   Preiserhöhung  für  das  Ticket  im Jahresabo und der 
Erhöhung des von Ihnen im Regelsatz vorgesehen Betrags für Verkehrs beträgt somit 1,05 €. Damit  
wäre also eine Erhöhung des Mobitalers um wenigsten 1 € pro Monat fällig. Prinzipiell müssten Sie 
aber seinen Geburtsfehler korrigieren und seinen Betrag erhöhen auf die Differenz zwischen dem 
von Ihnen neu angesetzten 23,33 €, die dem anspruchsberechtigten Personenkreis für Verkehr zur 
Verfügung stehen, und dem neuen Preis von 36,20 € für die günstigste Monatskarte. Das sind 12,87 
€, also statt  10 € rund 13 € im Monat. Wer den Anspruch erhebt,  dass mit dem Mobitaler  ein  
Sozialticket geschaffen wurde, der sollte auch die Mindestbedingungen dafür erfüllen.

Grundsätzlich halten wir Ihre Annahmen für zu niedrig angesetzt. Entsprechend dem  Paritätischem 
Wohlfahrtsverband sind für den ÖPNV nämlich 19,91 € im Regelsatz vorgesehenen. Die Differenz 
zu Ihren Annahmen erklärt sich aus dem Unterschied für Kosten für den Verkehr (impliziert z.B. 
auch Kosten für Fahrradreparaturen) und Kosten für den ÖPNV. Damit müsste bei Übernahme des 
im Regelsatz vorgesehenen Betrags für den ÖPNV von zukünftig 19,91 €, der monatliche Zuschuss 
sogar (36,20 € für eine neue Monatskarte minus 19,91 € =) 16,29 € betragen oder rund 16 €. Auch 
dieser Betrag wäre nur dann ausreichend, wenn man davon ausgeht, dass die anspruchsberechtigte 
Person sich lediglich im Bereich der Stadt Fürth bewegt, was eine wenig realistische Annahme ist.

Wir  wollen  mit  diesem  Brief  auch  Ihr  Bewusstsein  dafür  schärfen,  dass  bei  der  weitaus 
drastischeren  Fahrpreiserhöhung  (Preisstufe  2  für  Fürth!)  im  Januar  2015,  der  Betrag  für  den 
Mobitaler noch sehr viel deutlicher ansteigen muss, wenn Sie ihn auch weiterhin mit dem Namen 
Sozialticket  belegen  wollen.  Im Übrigen  möchte  wir  darauf  hinweisen,  dass  wir  weiterhin  die 
Forderung  nach  einem  echten  Sozialticket  für  15  €  für  den  Bereich  Nürnberg/Fürth  für 
gerechtfertigt  halten  und  diese  Forderung  auch  weiterhin  vertreten  werden.  Nach  den  letzten 
Regelsatzerhöhungen würden wir zustimmen, diesen Preis etwas zu erhöhen.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Stadlbauer
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 Verfügung zum Antrag 
 
Antragsteller: 
SPD-Stadtratsfraktion 

Antragsnummer: 
AG/344/2014 

Antragsdatum: 
17.02.2014 

Gegenstand des Antrags: 
Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 17.02.2014 - 
Benennung der neuen Dreifachturnhalle nach Julius 
Hirsch 

Bearbeiter: 
Harald Holmer 

 
 

I. Der Antrag wird – gemäß Rücksprache mit dem Oberbürgermeister – in der nächsten Sitzung 

des folgenden Gremiums behandelt: Stadtrat 

 

II. BMPA/SD 

 
1. Fax an Antragsteller/in bzw. antragstellende Fraktion 
2. Fax an D zur Vorbereitung für die Sitzung 
3. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, BMPA, BMPA/StR, BMPA/SD 
4. als Anlage zur Tagesordnung vormerken 

 

Fürth, 17.02.2014 
BMPA/SD 
I.A. 
 
 
 
  1095/1096 
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 Verfügung zum Antrag 
 
Antragsteller: 
SPD-Stadtratsfraktion 

Antragsnummer: 
AG/345/2014 

Antragsdatum: 
18.02.2014 

Gegenstand des Antrags: 
Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 18.02.2014 - 
Petition zum Thema Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf dem Frankenschnellweg 

Bearbeiter: 
Anita Egermeier 

 
 

I. Der Antrag wird – gemäß Rücksprache mit dem Oberbürgermeister – in der nächsten Sitzung 

des folgenden Gremiums behandelt: Stadtrat 

 

II. BMPA/SD 

 
1. Fax an Antragsteller/in bzw. antragstellende Fraktion 
2. Fax an Rf. III zur Vorbereitung für die Sitzung 
3. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, BMPA, BMPA/StR, BMPA/SD 
4. den Antrag auf die Tagesordnung setzen 

 
 
Fürth, 19.02.2014 
BMPA/SD 
I.A. 
 
 
 
  1095/1096 
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 Verfügung zur Anfrage 
 
Antragsteller: 
Herrn Stadtrat Schönweiß, DIE LINKE 

Antragsnummer: 
AF/088/2014 

Antragsdatum: 
02.02.2014 

Gegenstand des Antrags: 
Anfragen von Herrn Stadtrat Schönweiß, DIE LINKE, 
vom 02.02.2014 - Stellenstreichung bei Lehrkräften 

Bearbeiter: 
Michaela Zöllner 

 
 

I. Die Anfragen werden – gemäß Rücksprache mit dem Oberbürgermeister – in der nächsten 

Sitzung des folgenden Gremiums behandelt: Stadtrat 

 

II. BMPA/SD 

 
1. Fax an Antragsteller/in bzw. antragstellende Fraktion 
2. vorab per Fax an Rf. I zur Vorbereitung für die Sitzung 
3. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, BMPA, BMPA/StR, BMPA/SD 
4. die Anfrage auf die Tagesordnung setzen 

 

 

 

Fürth, 05.02.2014 
BMPA/SD 
i.A. 
 
 
 
  1095/1096 
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